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Bürgersprechstunde März 2023
Die Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Markus Hollemann findet per

Videotelefonie, am Telefon oder im Rathaus statt:

- Dienstag, 14. März: 14 bis 15 Uhr

- Dienstag, 21. März: 9 bis 10 Uhr

- Mittwoch, 29. März: 15 bis 16 Uhr Jugendsprechstunde

- Mittwoch, 29. März: 16 bis 17 Uhr

Für eine Videotelefonie werden ein Mikrofon und eine Kamera am PC bzw.

ein Handy benötigt. Hier erhalten Sie nach der Anmeldung einen entspre-

chenden Link. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Frau Sator

oder Frau Huber, Telefon 07666 / 611-1201 oder -1202.
Fortsetzung auf Seite 4

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110

Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112

Rufnummer Krankentransport: 19222

Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117

Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70

Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116

Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 611-1371
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  8.00–12.00 Uhr 

und Donnerstag 15.00–18.00 Uhr

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Gemeinderat der Gemeinde Denzlingen hat am 28.02.2023 
in öffentlicher Sitzung den als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Raiffeisenplatz – 2. BA“ 
und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten 
örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 1 BauGB jeweils als 
selbstständige Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus nachstehendem 
Kartenausschnitt und ist mit einer schwarzen, durchbrochenen 
Linie gekennzeichnet.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die 
zugehörigen örtlichen Bauvorschriften „Raiffeisenplatz 
– 2. BA“ treten mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorschriften können einschließlich ihrer Begründung 
mit beigefügtem Umweltbeitrag im Rathaus der Gemeinde 
Denzlingen, Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen während 
der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan, die örtlichen Bauvorschriften und 
ihre Begründung einsehen und Auskunft über ihren Inhalt 
verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO 
BW Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO 
BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen 
gelten. Dies gilt nicht, wenn 

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 
4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Denzlingen, den 09.03.2023

gez. Thomas Pantel
Erster Bürgermeisterstellvertreter

Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften 

„Raiffeisenplatz – 2. BA“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Baugesetzbuch

Gemeinde Denzlingen

Öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates Denzlingen

Am Dienstag, 14.03.2023, 19:00 Uhr, findet im Ratssaal 
des Alten Rathauses, Hauptstr. 118, Denzlingen eine 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates Denzlingen statt.

Tagesordnung:

1 Fragen und Anregungen der Zuhörer (Fragestunde)

2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

3  Beratung und Beschlussfassung:  

1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde   

Denzlingen für das Haushaltsjahr 2023 mit Finanzplanung  

und Investitionsprogramm 2022 bis 2026  

2. Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke   

Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Finanzplanung  

und Investitionsprogramm 2022 bis 2026  

3. Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  

Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Finanzplanung  

und Investitionsprogramm 2022 bis 2026

4  Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Eigenbetriebe 

Denzlingen

5  Projektstand:  Klimaneutrale Quartiersversorgung - 

Nahwärmenetz für Schulcampus und angrenzende 

Wohngebiete-

6 Biotopvernetzungskonzept - Information zum Zwischenstand

7 Verschiedenes (Fragestunde)

Markus Hollemann 

Bürgermeister

Öffentliche Verbandsversammlung
Am Mittwoch, 15.03.2023, 17:30 Uhr, findet im 

Sitzungszimmer Rathaus Reute, Hinter den Eichen 2,
79276 Reute eine öffentliche Verbandsversammlung statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Fragen und Anregungen der Zuhörer (Fragestunde)

2 Jahnhalle Dachrenovierung - Vergabe von Bauleistungen 
 - Dachdeckerarbeiten -

3 Grundschule Denzlingen - Standort Hauptstraße  
 - Vergabe von Planungsleistungen Elektrotechnik Digitalpakt -

4 Grundschule Reute, Hinter den Eichen 3, 79276 Reute 
 - Vergabe von Planungsleistungen Elektrotechnik Digitalpakt -

5 Neubau Ruth-Cohn-Schule - Sachstandsbericht 
 - Mündliche Ausführungen - 

6 Verschiedenes (Fragestunde)

Markus Hollemann
Verbandsvorsitzender

Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen, Vörstetten und Reute

Erste Phase der Wärmeplanung im Konvoi Emmendingen fast abgeschlossen

Foto: Umweltministerium Baden-Württemberg

Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnenden sind laut Klima-
schutzgesetz dazu verpflichtet, einen Wärmeplan zu erstellen, um 
bis 2040 im Bereich der Wärmeversorgung klimaneutral zu werden. 
Ein Wärmeplan ist ein zentrales Instrument für eine nachhaltige 
Wärmeversorgung und eine klimaneutrale Stadt. Bereits im Febru-
ar vergangenen Jahres wurde im Emmendinger Gemeinderat die 
Durchführung der Wärmeplanung im Konvoi beschlossen, um die 
umliegenden Gemeinden ebenfalls einzubinden. Die teilnehmen-
den Kommunen profitieren von den Synergien der Kooperation 
und können entsprechende Zuschüsse nutzen. Zehn Kreisgemein-
den haben sich in diesem Konvoi unter der Federführung der Stadt 
Emmendingen zusammengeschlossen: Emmendingen, Denzlingen, 
Vörstetten, Reute, Endingen, Forchheim, Riegel, Teningen, Wyhl 
und Sexau.

In dem übergreifenden Projekt steht die umfangreiche Bestands-
analyse zu Wärmebedarf und Versorgungsinfrastruktur in den Kom-
munen inzwischen kurz vor dem Abschluss. Im nächsten Schritt folgt 
die Potentialanalyse, in der geprüft wird, wo erneuerbare Energien 
genutzt werden können und wo Einsparmöglichkeiten bestehen. 
Anhand der vorliegenden Daten aus Bestand und Analyse werden 
abschließend Gebiete ermittelt, die sich zukünftig für Wärmenetze 
oder für die dezentrale Energieversorgung eignen. Unterstützt wird 
der gesamte Prozess von endura kommunal aus Freiburg. Das Un-

ternehmen hat in der Vergangenheit u.a. den Landkreis Lörrach bei 
der interkommunalen Wärmeplanung begleitet.

Emmendingen ist eine der ersten Kommunen in Baden-Württem-
berg, die bei der Wärmeplanung im Konvoi mit den Nachbarge-
meinden arbeitet. „Wir sind schon seit Jahren sehr engagiert im 
Klimaschutz und haben schon viel erreicht. Bei der Wärmewende 
sehen wir aber nach wie vor noch großen Handlungsbedarf, daher 
gehen wir mit der kommunenübergreifenden Wärmeplanung ei-
nen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung“, bekräftigt 
Stefanie Eißing, Referatsleiterin für die Bereiche Umwelt, Klima und 
Verkehr der Stadt Emmendingen.

Viel Durchhaltevermögen auf dem Weg zur klimaneutralen Wärme
Die Datenerhebung und -analyse aller beteiligten Kommunen 
braucht Zeit und Präzision, darin ist sich das Projektteam einig. 
Klimaschutzmanagerin Diana Sträuber für Denzlingen, Vörstetten 
und Reute bringt es auf den Punkt: „Gerade jetzt im Winter und bei 
steigenden Energiepreisen hätten wir am liebsten sofort das Wär-
menetz vor der Tür. Doch nur die sorgfältige Planung gewährleistet 
am Ende eine Lösung, die für jedes Quartier die effizienteste und 
wirtschaftlichste Energieversorgung aufzeigt.“ Gerade in den ersten 
Projektphasen sei ein langer Atem gefordert, von allen Beteiligten. 
Zu rechnen ist mit ersten Ergebnissen gegen Ende des Jahres. „So-
bald wir aussagekräftige und fundierte Ergebnisse vorliegen haben, 
stellen wir diese der Öffentlichkeit zur Verfügung“, so Emmendin-
gens Oberbürgermeister Stefan Schlatterer stellvertretend für alle 
Kommunen.
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Wirtschaftssprechstunde März 2023
Bürgermeister Markus Hollemann bietet monatlich eine Wirtschafts-

sprechstunde für Denzlinger Unternehmen und Firmengründer an.
SiehabendieMöglichkeit, sichzu ihrenAnregungendirektmitBürgermeis-
ter Hollemann auszutauschen. Die Wirtschaftssprechstunde findet per Vi-
deotelefonie, am Telefon oder im Rathaus statt:
Freitag, 24. März: 10 bis 12 Uhr

Für ein Videotelefonie-Gespräch wird ein Mikrofon und eine Kamera am
PC bzw. ein Handy benötigt. Hier erhalten Sie nach der Anmeldung einen
entsprechenden Link.
Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Frau Sator oder Frau Hu-
ber; Telefon 07666 / 611-1201 oder -1202.

„Denzlinger Schwätzbänkle“ lädt zum
Plaudern ein

- „Ein Beispiel für Miteinander und gegenseitige Unterstützung“ -In An-

lehnung an die landesweite Aktion des Landesseniorenrats Baden-Würt-

temberg2021gegendieEinsamkeit indenCorona-Pandemiejahrensteht

Bürgermeister Markus Hollemann mit dem neuen, mobilen „Denzlinger

Schwätzbänkle“ bei jedemWetter am Freitag, 17. März, ab 9.30 Uhr

auf dem Denzlinger Wochenmarkt im Kohlerhof vor „Kaisers Gute Back-

stube“/SV SparkassenVersicherungsagentur SV Team Allgaier.

Interessierte Passantinnen und Passanten sind zum Plaudern und persön-
lichem Austausch herzlich eingeladen.
Bürgermeister Markus Hollemann freut sich auf interessante Gespräche.
Weitere Termine folgen.

Abfallabfuhr

Mittwoch, 15. März 2023

Abfallgefäße (35 Liter bis 1,1 cbm-Behälter).

Bastler und Bücherfreunde gesucht:
Wiederaufbau des „Offenen Bücherregals“ beim Kauftreff

Das „Offene Bücherregal“ zum Austausch gebrauchter Bücher am Heimat-
weg/Kauftreff wird wieder ins Leben gerufen. Die Anlauf-, Informations-
und Vermittlungsstelle für bürgerschaftliches Engagement Denzlingen (A I
V) sucht Ideen und Unterstützung für den Bau einer wetterfesten, kosten-
freien Freiluft-Bibliothek, die jederzeit und öffentlich zugänglich ist zum Stö-
bern und Tauschen. „Nach der traurigen mutwilligen Zerstörung der Bü-
chertelefonzelle am Heimatweg im vergangenen Jahr, möchten wir nun den
Wiederaufbau einläuten. Wir freuen uns auf originelle Vorschläge von Bü-
cherfreunden und handwerklich Begabten, wie unser neues Denzlinger Bü-
cherregal aussehen könnte“, so Sabine Haupenthal, Leiterin der A I V. Un-
terstützen könne man das Projekt auch mit Material oder Geldspenden. „Un-
verzichtbar sind nach der Eröffnung emsige Bücherpatinnen und -paten, die
sich um das vielfältige Literaturangebot kümmern“, erklärt Haupenthal.
Mit Ideen zur Gestaltung und für die Mithilfe beim Bau oder als Bücherpate
wenden Sie sich bitte an die A I V „Denzlinger für Denzlinger“ im Rathaus.
Tel.: 07666 611 1280, E-Mail: info@denzlinger-fuer-denzlinger.de.
Geldspenden zur Finanzierung von Baumaterialien richten Sie bitte an
IBAN: DE84 6805 0101 0020 021564, Verwendungszweck „Öffentliches
Bücherregal“.

Bürgerreise nach North Hykeham vom 29.08. bis 06.09.

Nach sechs Jahren soll wieder eine Reise mit dem Bus in die englische Partner-
stadt North Hykeham stattfinden. Es werden noch Teilnehmer gesucht.
Auf der Hinfahrt sind Übernachtungen in Antwerpen und der Shakespeare
Stadt Stratford upon Avon geplant. Vom 1. bis 5. September ist der Aufenthalt
in North Hykeham in Gastfamilien oder auf eigene Kosten im Hotelvorgesehen.
Das Programm wird vom englischen Partnerschaftskomitee zusammenge-
stellt. Auf der Rückfahrt wird die Emmendinger Partnerstadt Newark on Trent
besucht. An der Reise können maximal 10 Jugendliche zu einem Sonderpreis
teilnehmen. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines verant-
wortlichen Erwachsenen mitfahren. Die Anmeldung sollte bis spätestens 15.
März bei regina.schadewaldt@web.de erfolgen. Bei Fragen können Sie sich an
Monika Held, Telefon 07666 / 1789 oder per E-Mail held.monika@t-online.de
wenden. Für die Einreise nach England wird ein gültiger Reisepass benötigt.

Kindersachenmarkt vom Tagesmütterverein Denzlingen

Da letzten Herbst der Kindersachenmarkt aufgrund des schlechten Wetters
abgesagt werden musste, wird dieser nun in anderen, wetterfesten Räum-
lichkeiten stattfinden. Los geht die Schnäppchenjagd am Samstag, 18.März

um 13 Uhr im evangelischen Karl-Höfflin-Gemeindehaus, bei der evangeli-
schen Kirche St. Georg. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, Kuchen, Waf-
feln, Getränken und heißen Würstchen im Weckle gesorgt. Die Plätze drin-
nen sind alle belegt, jedoch kann bei gutem Wetter auch draußen verkauft
werden (hier bitte eigenen Tisch mitbringen). Die Kinder sind herzlich ein-
geladen, Ihre Spielsachen, Bücher uvm. auf einer Picknickdecke kostenfrei
rund um das Gemeindehaus zu verkaufen. Das Team des Tagesmütterver-
eins freut sich auf zahlreiches Kommen! Tagesmütterverein Denzlingen

Kunstausstellung „Objekte und Reliefs“ von Bernd Wehner
vom 3. März bis 2. April 2023

DieAusstellung in der Galerie imAlten Rathaus kann samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr besucht werden.

Die Polizei informiert (Teil 7): Gefälschte Kleinanzeigen

Auch in diese Online-Falle können Sie tappen, wenn Sie über eine Klein-An-
zeigenplattform teure Produkte verkaufen. Es meldet sich ein Interessent,
dervorgibt,denArtikelkaufenzuwollenundnach IhrenPaypal-Daten fragt.
Erhält er diese, schaltet er daraufhin eine identische Anzeige und gibt beim
Verkauf Ihre Daten an. Sie erhalten dann Geld, jedoch von jemand ganz an-
derem und verschicken die Ware an den Betrüger. Stimmen Sie einer Bezah-
lung per Paypal zu, sollten Sie in jedem Fall überprüfen, ob die Adressdaten,
die Sie über Paypal bekommen mit denen vom Interessenten übereinstim-
men. Erst dann sollten Sie die Ware versenden. Der Versand an Packstatio-
nen stellt in diesem Fall immer ein Risiko dar. Wenn Sie zu Schaden gekom-
men sind, informieren Sie Ihre Bank und erstatten Anzeige. Bei Fragen: frei-
burg.pp.praevention@polizei.bwl.de. Ihr Polizeipräsidium Freiburg

10. März: Hans-Martin Sumser (75 Jahre).
11. März: Carola Horstmann (75 Jahre).
13. März: Benedikt Ketterer (85 Jahre).
16. März: Jürgen Schopp (70 Jahre).

Förster Bernd Nold geht, Försterin Julia Lindinger kommt

Förster Bernd Nold verlässt nach über 20 Jahren auf eigenen Wunsch hin
beruflich den Landkreis Emmendingen. Er wechselt zum 1. April 2023 zur
Forstdirektion an das Regierungspräsidium Freiburg, von wo er landesweit
für die forstliche Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik zuständig sein
wird. Neue Ansprechpartnerin für die Wälder in Sexau, Denzlingen, Vörstet-
ten und Reute wird ab dem 1. April Försterin Julia Lindinger sein. Seit zwei
Jahren ist die 27-jährige gebürtige Siensbacherin bereits beim Forstamt Em-
mendingen tätig. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war bisher die Mitarbeit im
Holzverkauf aus den vielen Privat- und Gemeindewäldern. Gleichzeitig war
siealsRevierleiterin für rund 1.100HektarWaldfläche inYachzuständig.Dort
hat sie die 70 Privatwaldbesitzer intensiv beraten und betreut. Kontaktdaten
ab dem 1. April 2023 zu Revierförsterin Julia Lindinger: Mobil: 0175 / 885 81
96; E-Mail: j.lindinger@landkreis-emmendingen.de

World Café – Fit für die Kommunalpolitik

Im Rahmen der Veranstaltungsangebote rund um den Internationalen Frauen-
tag bietet die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Yvonne Baum am
Samstag, 18. März von 15 bis 17 Uhr ein World Café zum Thema „Fit für die
Kommunalwahl“ im Bürgerhaus in Waldkirch (Schlettstadtallee 9) an. Interes-
sierte haben die Möglichkeit, mit aktiven Gemeinde- und Kreisrätinnen, ehren-
amtlich engagierten Frauen und der Gleichstellungsbeauftragten ins Gespräch
zu kommen. Kommunalpolitisch interessierte Frauen und potenzielle Kandi-
datinnen für die Kommunalwahl 2024 erhalten an diesem Nachmittag bei-
spielsweise Tipps und Auskunft zur Kandidatur. Der Eintritt ist frei, eine An-
meldung unter info@vhs-waldkirch.de jedoch erforderlich.

Gewerbeaufsichtsamt vom 14. bis 17. März nicht erreichbar

Das Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht des Land-
ratsamtes Emmendingen zieht um in das ehemalige Gründerzentrum (Kai-
serstuhlstraße 3). Deswegen sind die Mitarbeitenden in der Zeit von Diens-
tag, 14. März, bis Freitag, 17. März, weder telefonisch noch per E-Mail erreich-
bar. Für dringende Anliegen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten,
sich an die Zentrale des Landratsamtes zu wenden, Telefon 07641 / 451-0. Ab
Montag, 20. März, sind die Mitarbeitenden des Amtes wieder über die übli-
chen Telefonnummern und E-Mailadressen erreichbar.

INFORMATIONEN

DIE GEMEINDE DENZLINGEN GRATULIERT

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

Ende der »Denzlinger Nachrichten«

Der Klimaschutzbeirat trifft sich  
am Samstag 11.März 2023, 14 – 18 Uhr im 

Quartierstreff Sommerhof, Schwarzwaldstr. 1 
in Denzlingen.

Themenfelder sind Mobilität, Energie, Ortsentwicklung, 
nachhaltig Leben und Bildung. Alle bereits Aktiven und 

alle, die sich für den Klimaschutz vor Ort interessieren, sind 
herzlich eingeladen, vorbeizukommen.

Sport & Familienbad 
MACH‘ BLAU
Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Sport & Familienbads MACH‘ BLAU,

die Wintersaison endet in diesem Jahr am Sonntag, den 12.03.23. 

Ab Montag, den 13.03.23 bis einschließlich Sonntag, den 02.04.23 
bleibt das MACH‘ BLAU für die jährlichen Wartungs- und Revi-
sionsarbeiten geschlossen. 

Im April öffnet das MACH‘ BLAU zur Sommersaison. Genauere 
Informationen werden entsprechend bekannt gegeben.

* Ganzjahresbecken vorübergehend aufgrund der Energiesparmaßnahmen 
geschlossen; **im Saunabereich sind das Dampfbad und die Vasta-Sauna ge-
schlossen. 

Haben Sie schon unseren neuen Ticket-Webshop probiert? 
Ohne Reservierung, ohne festen Termin! 

In unserem neuen Webshop finden 
Sie ein breites Ticketangebot. Laden 
Sie Ihr Ticket direkt runter oder Sie er-
halten Ihr Ticket per Mail. Mit dem er-
haltenen QR-Code können Sie direkt 
durch das Drehkreuz das Bad eintre-
ten. Probieren Sie es gerne aus.
Den Webshop finden Sie über unsere 
Homepage oder scannen Sie den QR- 
Code hier links. Auf unserer Home-

page finden Sie alle wichtigen Informationen www.mach-blau-
denzlingen.de. Sie erreichen das Sport & Familienbad MACH‘ 
BLAU per E-Mail unter info@mach-blau-denzlingen.de oder tele-
fonisch unter 07666/ 611 2550. Ihr MACH‘ BLAU Team

MACH́

BLAU

Öffnungszeiten 
MACH‘ BLAU

Wintersaison 
Hallenbad*

Wintersaison 
Sauna**

Donnerstag, 9.3. 16:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Freitag, 10.3. 13:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Samstag, 11.3. 09:00 – 20:00 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Sonntag, 12.3. 09:00 – 20:00 Uhr 10:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Unsere Öffnungszeiten in der Wintersaison:

Mediathek
Für die Besucherinnen und 
Besucher der Mediathek, 
Hauptstr. 134, wird das Tragen einer medizinischen Maske und wei-
terhin das Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln empfohlen.

Informieren Sie sich über unser Angebot über unsere Homepage 
bibliotheken.komm.one/denzlingen oder telefonisch 611-2240.

Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten:
Montag geschlossen 
Dienstag 09-12 Uhr und 15-19 Uhr 
Mittwoch 09-15 Uhr 
Donnerstag 15-19 Uhr 
Freitag 09-12 Uhr und 15-17 Uhr  
Samstag 10-13 Uhr

Fundsachen 
Folgende, nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden im Fund-
büro Rathaus Denzlingen abgegeben. Die evtl. Eigentümer können 
sich mit uns telefonisch in Verbindung setzen (Telefon 611-1330, 
-1331, -1332).
Fundnr. Kategorie Fundsache Funddatum 

44/2023 Fahrrad Damenfahrrad Ortler, schwarz 02.03.2023

45/2023 Fahrrad  Damenfahrrad Diamant, beige 02.03.2023

46/2023  Schlüsselbund  Schlüssel 2 x ABUS, BKS; ELCA mit Weinroter 
Lederanhänger 17.02.2023

47/2023 Schlüsselbund 6 Schlüssel mit Schwarzer Ledertasche 03.03.2023

48/2023 Armbanduhr Herrenuhr in Silber der Marke Esprit 02.03.2023

49/2023 Boxen Musik Box der Marke Ultimate Ears  12.02.2023

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fund-
sachen, falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 
6 Monaten nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die 
Finderin/den Finder oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf 
die Gemeinde des Fundortes übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über 
„Fundinfo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegen-
stände angezeigt (die Suche funktioniert auch deutschlandweit). 
Den Link finden Sie über www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bür-
gerservice/Fundbüro. 

Umfassend informiert mit der neuesten 
Auflage der Denzlinger Infobroschüre 
Die heutige Ausgabe von „Von Haus zu Haus“ enthält die 
druckfrische Infobroschüre „Denzlingen 2023-2024“. Dies ist 
bereits die achte Auflage des bewährten Ratgebers, der klar 
und übersichtlich alle wichtigen Informationen über unsere 
Gemeinde liefert.

Das Heft informiert über die öffentlichen Einrichtungen und 
Institutionen und liefert Wissenswertes und Informatives 
über die Geschichte und das Leben in Denzlingen. Leser 
lernen das vielfältige kulturelle und gesellschaftliche Leben, 
die zahlreichen Gastronomie- und Übernachtungsmöglich-
keiten sowie die verschiedenen Geschäfte und Gewerbe in 
Denzlingen kennen. Dieser Wegweiser durch die Gemeinde-
verwaltung und Ratgeber in allen Belangen des täglichen 
Lebens in Denzlingen sollte in jedem Haushalt seinen festen 
Platz haben. 

„Denzlingen 2023-2024“ finanziert sich aus Anzeigen der 
lokalen Betriebe und Unternehmen, was uns ermöglicht, sie 
kostenlos an unsere Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. Für 
diese Unterstützung bedanke ich mich herzlich. Mein Dank 
gilt ebenso dem A+K Verlag Freiburg für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit bei der Entstehung des Heftes. 

Online ist die Informationsbroschüre Denzlingen 2023-2024 
unter www.denzlingen.de abrufbar.

Eine angenehme Lektüre wünscht

Markus Hollemann
Bürgermeister


